
Niederschrift 

der 05. Ortschaftsratssitzung am 16. Februar 2015 in Groß Rodensleben –  

öffentlicher Teil, AZ: 101505.15.04-005 

Beginn:   18:32 Uhr 

Ende:    19:15 Uhr 

Anwesend:   Herr Wichert, Ortsbürgermeister 

Herr Strauß, Herr Krüper, Herr Helmecke, 

Herr Ullrich, Herr Brodrück, Frau Franke 

Frau Trellert, Protokollantin 

 

Abwesende:   Herr Szibzick, Herr Lange, Herr Ludwig 

Gäste:    keine 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

01. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 

Beschlussfähigkeit  

02. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

03. Genehmigung der Niederschrift vom 24. November 2014 – öffentlicher Teil 

04. Bericht des Ortsbürgermeisters  

05. Einwohnerfragestunde 

06. Beratung und Abstimmung zur Hauptsatzung, Drucksache Nr. 08/BM/15 

07. Beratung und Abstimmung zum Konzept zur Bäderbewirtschaftung 2015,          

Drucksache Nr. 04/BM/15 

08. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

Nichtöffentlicher Teil 

09. Genehmigung der Niederschrift vom 24. November 2014 – nichtöffentlicher Teil 

10. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des Ortschaftsrates 

 

 

TOP 01 -  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und Beschlussfähigkeit  

 

OBM Wichert 

- eröffnet die 05. Ortschaftsratssitzung und begrüßt alle Anwesenden, 

- die Einladung ging allen Ortschaftsräten ordnungsgemäß zu, 

- die Beschlussfähigkeit ist mit sechs Ortschaftsräten und dem Ortsbürgermeister  

gegeben. 

 

TOP 02 -  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 

 

OBM Wichert 

- fragt, ob es Änderungsanträge zur Tagesordnung gibt. - keine 

 

Abstimmung über die Tagesordnung:  7 x ja  (einstimmig)  

 

OBM Wichert 

- nimmt die Verpflichtung von Herrn Benjamin Brodrück mit folgendem Wortlaut vor: 
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Das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) schreibt im § 53 

(2) die Verpflichtung der Gemeinderäte (Ortschaftsräte) auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Amtspflichten vor. 

 

Die Verpflichtung hat folgenden Wortlaut: 

„Ich verpflichte mich, meine Kraft der Gemeinde und den Einwohnern zu widmen, das 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zu wahren und zu verteidigen, Gerechtigkeit 

gegenüber jedermann zu üben und meine Amtspflichten gemäß des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt gewissenhaft zu erfüllen.“ 

 

Der Ortsbürgermeister weist Herrn Brodrück darüber hinaus auf die ihm nach den §§ 32, 33 

des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt obliegenden Pflichten und auf 

die Regelungen zur Haftung gemäß § 34 KVG LSA hin. Insbesondere weist er auf die Pflicht 

hin, die übertragenen Geschäfte uneigennützig und verantwortungsbewusst zu führen, 

Verschwiegenheit über alle der Geheimhaltung unterliegenden Angelegenheiten zu halten und 

das Mitwirkungsverbot zu beachten. 

 

- anschließend  unterzeichnet Herr Brodrück die Verpflichtung. 

 

TOP 03 -  Genehmigung der Niederschrift vom 24. November 2014 – öffentlicher 

Teil 

 

OBM Wichert 

- fragt, ob es Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge gibt. – keine 

 

Abstimmung über die Niederschrift: 5 x ja, 0 x nein, 2 x Enthaltung   

 

TOP 04 -  Bericht des Ortsbürgermeisters  

 

OBM Wichert 

 teilt mit, dass der Abriss der ehemaligen Gaststätte in der Langen Straße erfolgt ist, 

- der Hof wurde ordentlich geschottert und an der Straße wurde ein Zaun gesetzt, 

- die Mauer zum Nachbarn wurde ebenfalls ordentlich hergerichtet, 

- die Arbeiten gingen zügig und ohne größere Behinderungen voran, 

 Bergstraße in Hemsdorf 

- hier wurde bereits der dritte Bauabschnitt begonnen, 

- informiert, dass es von einigen Bürgern unterschiedliche Auffassungen zur Gestaltung 

der Straße (Zuwegung und Zufahrt) gab, die jedoch geklärt wurden, 

 Straßenbaumaßnahme Bauernstraße 

- teilt mit, dass am 11.05.2015 der Baubeginn sein soll und die Fertigstellung Ende 

August, 

- zurzeit wird die Planung erarbeitet, 

- am 02.03.2015 wird die Anliegerversammlung und anschließend die 

Ortschaftsratssitzung bei „Heinrichs“ stattfinden, 

- bittet die Ortschaftsräte an der Anliegerversammlung teilzunehmen, um anschließend 

festzulegen, wie der Ausbau der Bauernstraße erfolgen soll, 

- erläutert, dass aufgrund des Baubeginns im Mai beide Termine zusammengelegt 

werden müssen, 

 geht auf das Handlungs- und Entwicklungskonzept der Stadt Wanzleben – Börde ein, 

- erläutert warum das Konzept nochmals zur Überarbeitung vorgelegt wurde, 
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- teilt mit, dass er Änderungen vorgenommen hat, die noch in das Konzept eingearbeitet 

werden sollen. 

 

TOP 05 -  Einwohnerfragestunde 

 

- entfällt, da keine Gäste anwesend sind. 

 

TOP 06 -  Beratung und Abstimmung zur Hauptsatzung, Drucksache Nr. 08/BM/15 

 

OBM Wichert 

- nimmt Erläuterungen zur Satzung vor,  

- stellt den Antrag auf Anhebung der Wertgrenze im § 4 Ziff. 9 auf 1.000 € für den 

Stadtrat, 

Abstimmung über die Änderung: 7 x ja  (einstimmig)   

 

OBM Wichert 

- geht auf die weiteren Änderungen in der Satzung ein und nimmt Erläuterungen zu 

einigen Positionen vor, 

- stellt den Antrag auf Anhebung von jeweils zwei Mitgliedern (je Einwohnergrenze) im 

Ortschaftsrat, 

- die Anhebung der Mitglieder im Ortschaftsrat ist notwendig um die Absicherung der 

Beschlussfähigkeit der Sitzungen zu gewährleisten. 

Abstimmung über die Änderung:  7 x ja  (einstimmig) 

 

- stellt weiterhin den Antrag den § 17 Abs. 4 der gestrichen werden soll, wieder 

aufzunehmen, 

- den Ortsbürgermeistern sollte die Möglichkeit gegeben sein, über eine bestimmte 

Summe (wie bisher) zu verfügen. 

Abstimmung über die Änderung:  7 x ja  (einstimmig) 

 

Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage, Drucksache Nr. 08/BM/15 zur 

Empfehlung und Abstimmung an den Stadtrat:   7 x ja  (einstimmig)     

 

TOP 07 -  Beratung und Abstimmung zum Konzept zur Bäderbewirtschaftung 2015,          

Drucksache Nr. 04/BM/15 

 

OBM Wichert 

- nimmt Erläuterungen zum Konzept vor, 

- macht den Vorschlag, um die Öffnungszeiten nicht verkürzen zu müssen, sollten 

Saison- bzw. Teilzeitkräfte eingestellt werden, 

- hier würden dann nur während der Saison Personalkosten entstehen und nicht das 

ganze Jahr, 

- nimmt auch Ausführungen aus dem Bauausschuss vor. 

Nach erfolgter Diskussion sprechen sich die Ortschaftsräte dafür aus, dass während der Ferien 

und an den Wochenenden die Bäder von 10:00 bis 19:00 bzw. 20:00 Uhr geöffnet werden 

sollten. 

Abstimmung über Veränderung der Öffnungszeiten bzw. Beachtung der Hinweise:   

7 x ja  (einstimmig) 

 

Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage, Drucksache Nr. 04/BM/15 zur 

Empfehlung und Abstimmung an den Stadtrat:   6 x ja, 0 x nein, 1 x Enthaltung    
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TOP 08 -  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen der Mitglieder des 

Ortschaftsrates 

 

- es werden keine Anfragen gestellt.  

 

 

 

 

Schließung der Sitzung öffentlicher Teil. 

 

 

 

 

 

Jürgen Wichert     

Vorsitzender     Protokoll: Heike Trellert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


